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handlungsleitende Funktion verloren oder 
vielleicht erst gar nicht bekommen. Warum? 
Welche wissenschaftliche Erkenntnisse tau
gen für Erklärungen?

Im Vergleich der gesellschaftlichen Wirklich
keiten war in der Systemauseinanderset
zung die gesellschaftliche Entwicklung in 
Westdeutschland und in Westeuropa in 
mancher Hinsicht das bessere Beispiel für 
Fortschritt. Woran hat sich dieser aber be
messen?
Hier erwächst der ganzen Gesellschaft die 
nicht zu suspendierenden Aufgabe, wissen
schaftlich zu untersuchen, wie der einzelne 
in der DDR, als Funktionsträger, als Bürger, 
als ZK- oder Politbüromitglied usw., mit sei
ner Lebens- und Arbeitsweise an der Ent
wicklung ihrer Existenz oder an ihrem Ver
fall beteiligt war.
Dies ist keine Frage von politischen Über
zeugungen mehr! M it dem Aufspüren ein
zelner Personen, der Jagd nach besonders 
»staatsnahen« ehemaligen DDR-Bürgern 
wird die Frage nach den psychologisch zu 
klärenden Ursachen des Scheiterns der DDR 
verstellt.
Dieser Umgang mit der Vergangenheit des 
einzelnen scheint denen, die gelitten haben, 
plausibel und gerecht, doch eleminiert die
ser Umgang auf leichte Weise das Nachden
ken über die grundsätzliche, eigene Verant
wortung des einzelnen an den gesellschaft
lichen Verhältnissen. Er verschleiert, daß alle 
Mitglieder der Gesellschaft immer in irgend
einer Weise die gesellschaftlichen Verhält
nisse mittragen.

Dieser Umgang mit Vergangenheit 
ist nicht ohne Beispiel

Im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß 
1945/46 waren die drei Hauptanklage
punkte: Verbrechen gegen den Frieden, Ver
brechen gegen die Menschlichkeit, Verbre
chen, einen Angriffskrieg geführt zu haben. 
Welche Überlegungen gab es eigentlich 
1945/46 zu der Tatsache, daß zu all diesen 
Verbrechen die 22 Hauptangeklagten der 
NS-Regierung nicht allein in der Lage gewe
sen waren? Wurden die Hauptkriegsverbre
cher wegen genau recherchierter Einzelta
ten verurteilt? Was haben die später folgen
den Nazi-Kriegsverbrecherprozesse lang
fristig bewirkt?

Der französische stellvertretende Hauptan
kläger August Champentier charakterisierte 
den Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß so: 
» ... dieser Prozeß brachte die psychologi
sche Befreiung des deutschen Volkes ...« . 
Das deutsche Volk hatte sich auf diese Wei
se, indem einzelne Haupttäter zum Gegen
stand des Prozesses wurden, in dem es aber 
um mehr ging als um die Personen, den Fra
gen eigner Mitverantwortung leicht entzie
hen können, weshalb der hilflose Begriff 
»Kollektivschuld« zur nicht faßbaren Entla
stung erfunden wurde.
Niemand wollte damit etwas zu tun haben 
und alle wandten sich ab. Es gab übrigens 
keine Jubelfeiern in der deutschen Bevölke
rung, als die Todesurteile bekannt wurden. 
Diese »befreiende« Funktion, die der Pro
zeß nach der Befreiung vom Faschismus 
durch die Alliierten 1945/46 für das ganze 
deutsche Volk hatte, muß heute im Zusam-
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